
Name, Vorname / Firma, Ansprechpartner Email

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) Telefon

 Landratsamt Böblingen  
 Bauen und Gewerbe
- Gewerbeaufsicht -
Parkstraße 16
71034 Böblingen

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung vom Fahrverbot in der Umweltzone

Leonberg         Herrenberg  

alle Umweltzonen in Baden-Württemberg 
 (dies ist in der Regel nur für gewerblich genutzte Fahrzeuge möglich)

Angaben zum Kraftfahrzeug     
 

Amtliches Kennzeichen

Zulassung des Fahrzeugs auf den Fahrzeughalter    

Fahrzeug mit gelber Plakette vor dem 01.01.2010

Kopie des Fahrzeugscheins oder der Zulassungsbescheinigung Teil I beifügen

Fahrzeugart:           PKW         LKW  Wohnmobil          Sonstiges.....................................

Nutzung:                 gewerblich       privat

Ich beantrage eine Ausnahmegenehmigung für den Zeitraum von ...............bis........................
(längstens 1 Jahr, siehe auch unter „Hinweise“‘) und begründe dies wie folgt (ggf. gesondertes Blatt 
verwenden) :

Ferner erkläre ich:

Die Nachrüstung des Fahrzeuges ist technisch nicht  möglich   
 (Bescheinigung eines Prüfingenieurs oder einer Technischen Überwachungsstation, z.B. TÜV,
 DEKRA ist beizulegen. Bescheinigungen über die Nichtnachrüstbarkeit ausgestellt von Kfz-Werkstätten 
 werden nicht anerkannt)



Die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges ist wirtschaftlich nicht zumutbar, da die Voraussetzungen der 
 unter „Hinweise“ aufgeführten Tatbestände erfüllt sind.   

Es existiert kein auf mich zugelassenes Alternativfahrzeug

Eine entsprechende Möglichkeit zur Nutzung des öffentlichen Personen-Nahverkehrs besteht nicht.

Meinem Antrag sind folgende Unterlagen beigefügt:

 Bescheinigung über die Nichtnachrüstbarkeit

 Kopie des Fahrzeugscheines oder der Zulassungsbescheinigung Teil I

Einkommensteuerbescheid für das Kalenderjahr ...........

Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate

bei gewerblich genutzten Fahrzeugen: Erklärung eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers über die   
 wirtschaftliche Existenzgefährdung bei Erwerb eines für die Umweltzonen zugelassenen Fahrzeuges
 (hierbei ist auch ein Gebrauchtfahrzeug in Erwägung zu ziehen).

gesonderte Ausführung wegen Vorliegens einer besonderen Härte oder sonstiger berechtigter 
 Einzelinteressen

 
Hinweise:

Angaben zu einer besonderen Härte, berechtigtem Einzelinteresse oder wirtschaftlicher Existenzgefährdung sind gesondert 
glaubhaft zu machen. Bitte benutzen Sie ggf. ein Extrablatt.

Es gilt „Nachrüstung vor Ausnahme“ d.h. eine Nachrüstung ist auch dann zumutbar, wenn die hierbei anfallenden Kosten über dem
Restwert des Fahrzeuges liegen.

Sonderregelung für Wohnmobile
Wohnmobile, die Ihren Standort in einer Umweltzone haben, können zum Antritt und zur Beendigung von Urlaubsfahrten eine 
Ausnahme erhalten, wenn die Nachrüstung mit einem Partikelfilter technisch nicht möglich ist und dies durch einen Prüfingenieur 
oder eine technische Überwachungsorganisation (TÜV, DEKRA etc.) bescheinigt wird.

Die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges ist wirtschaftlich nicht zumutbar:

Bei Privatpersonen, wenn das monatliche Netto-Einkommen innerhalb folgender Grenzen liegt:

Keine Unterhaltspflicht gegenüber anderen Personen 1.130,00 €
Unterhaltspflicht gegenüber einer weiteren Person 1.560,00 €
Unterhaltspflicht gegenüber zwei weiteren Personen 1.820,00 €
Unterhaltspflicht gegenüber drei weiteren Personen 2.110,00 €
Unterhaltspflicht gegenüber vier weiteren Personen 2.480,00 €
Unterhaltspflicht gegenüber fünf weiteren Personen 3.020,00 €
(Nachweis durch Einkommensteuerbescheid oder Lohnabrechnung)

Bei Gewerbetreibenden ist durch eine Stellungnahme eines Steuerberaters oder eines Wirtschaftsprüfers zu belegen, dass die 
Beschaffung eines anderen Fahrzeuges, mit dem die Umweltzone befahren werden kann, zu einer Existenzgefährdung führen 
würde.

Ort, Datum Unterschrift des Fahrzeughalters


